




�� Schonende Zwischenlagerung des ausgehobenen 
Bodens: 
Falls Sie den ausgehobenen Boden zur Gartenge-
staltung verwenden möchten, muss er auf Boden-
mieten zwischengelagert werden, getrennt nach 
Ober- und Unterboden. Hierfür ist entsprechender 
Platzbedarf einzuplanen. 
Bei einer Lagerung über zwei Monate sollten Ober-
bodenmieten begrünt werden, damit der Boden in 
einem guten Zustand erhalten bleibt.  
Bodenmieten dürfen nicht befahren und als Lager-
flächen missbraucht werden. Andernfalls drohen 
schädliche Verdichtungen und Qualitätsverluste.

�� Zeitweise Nutzung der Gartenflächen als Baube-
darfsflächen: 
Wenn sonst nicht genügend Platz zur Verfügung 
steht, müssen die zukünftigen Grün- und Gartenflä-
chen zeitweise befahren oder Baumaterial darauf 
zwischengelagert werden. 
Dies erfordert Vorkehrungen, um dauerhafte schäd-
liche Verdichtungen zu vermeiden. Hierzu können 
beispielsweise Lastverteilungsplatten eingesetzt 
werden.

�� Gartengestaltung / Wiederherstellung der Garten-
böden: 
Wenn Sie Ihre Gartenflächen neu anlegen lassen, ist 
Sorgfalt gefragt. Ganz wichtig: Lassen Sie die Ar-
beiten am besten nur bei trockenen Bodenverhält-
nissen durchführen, um schädlichen Verdichtungen 
vorzubeugen. 

Falls die Böden trotz aller Vorkehrungen verdichtet 
wurden, müssen sie fachgerecht bis in die Verdich-
tungszone gelockert werden. Auch bestehende 
Schäden aus Vornutzungen sollten gezielt beseitigt 
werden. 
Achten Sie darauf, dass Ihr Gartenboden in seiner 
ursprünglichen Schichtung wiederhergestellt wird. 
Also zuunterst der Unterboden, der mit einem ca. 
30 Zentimeter mächtigen humosen Oberboden 
abgedeckt wird. 
Keinesfalls dürfen die Böden übermäßig mit schwe-
rem Gerät verdichtet werden. Damit werden zwar 
leichte Sackungen in den ersten Jahren verhindert. 
Der Preis dafür ist jedoch, dass dauerhafte Schä-
den zurück bleiben und so die ungetrübte Garten-
nutzung beeinträchtigt wird. 
Für eine uneingeschränkte Nutzung Ihres Gartens 
mit Rasenfläche, Zier- und Nutzbeeten sowie Ge-
hölzen sollte der Boden mindestens 1,5 Meter voll 
durchwurzelbar sein. Andernfalls kann er nicht 
genügend Wasser speichern, der Begrünungserfolg 
ist dann nicht gesichert. 
Bei erheblichen Beeinträchtigungen der Garten-
böden ist neben einer fachgerechten Lockerung 
auch eine Zwischenbegrünung mit intensiv und tief 
wurzelnden Pflanzen hilfreich, um den Aufbau des 
Bodengefüges und das Bodenleben zu fördern.

Regeneration baulich beanspruchter 

Gartenböden mit einer Zwischenbegrü-

nung, hier Senf vor der Blüte
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Was Sie sonst noch beachten sollten
�� Zugekaufter Boden: Benötigen Sie zugekauften 

Boden für die Freiflächen, dann achten Sie auf 
einen Herkunftsnachweis mit Angaben zu Schad-
stoffgehalten. 
Für die oberste Bodenschicht sollten Sie natürli-
che, humose Oberböden bevorzugen anstelle von 
Mischungen aus unbelebtem Unterboden mit Kom-
posten.

�� Bepflanzungsplanung: Beachten Sie die Bodenei-
genschaften Ihres Gartens und wählen Sie danach 
die passende Begrünung.

�� Befestigungen und Steinschüttungen im Garten 
begrenzen: Reduzieren Sie so weit wie möglich 
dauerhafte Bodenversiegelungen (Gebäudegrund-
fläche, Garage, PKW-Stellfläche, Terrassen- und 
Wegeflächen). Böden können ihre Funktionen im 
Naturhaushalt nur erbringen, wenn sie nicht zuge-
pflastert oder unter Steinschüttungen begraben 
werden. Gehen Sie sparsam mit diesen Elementen 
um.

�� Bodenschutzfachliche Unterstützung: Bei komple-
xen Bauvorhaben kann Ihnen eine Bodenkundliche 
Baubegleitung dabei helfen, dass Ihr Gartenboden 
nicht erheblich und dauerhaft geschädigt wird.

Wir bedanken uns beim Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 
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https://umwelt.hessen.de/umwelt-natur/boden/vorsorgender-bodenschutz/bodenschutz-beim-bauen
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Ist der Boden intakt, können Sie viel Freude an Ihrem Garten haben 
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Haben Sie Vorsorge zum Schutz Ihres Garten-
bodens ergriffen, dann können Sie sich von 

Anfang an Ihrem Garten erfreuen. Andernfalls 
kann es passieren, dass Ihre Anpflanzungen vor 
sich hinkümmern oder absterben. Es lohnt sich 
also, sich vorsorgend um den Boden zu küm-
mern.

!
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NUA-Broschüre „Naturgarten praktisch – Infoblätter 
zur naturnahen Gestaltung, Nutzung und Pflege von 
Gärten“
https://www.nua.nrw.de/aktuelles/artikel/1879-natur-
garten-praktisch/detail/

NUA-Infoblatt „Blühende Vielfalt im Vorgarten – Muss 
es denn immer Schotter sein?“
https://www.nua.nrw.de/fileadmin/user_upload/
NUA/Themen/Urbane_Gaerten/Schottergartenflyer_
internet.pdf

Nützliche Literatur und Links
Zahlreiche weitere Informationen zum Boden finden Sie 
im Internet-Auftritt des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW:
https://www.lanuv.nrw.de/bodenbewusstsein/index.
htm

Europäische Kommission 2010: Die Fabrik des Lebens. 
Weshalb die biologische Vielfalt in unseren Böden so 
wichtig ist.
http://ec.europa.eu/environment/archives/soil/pdf/
soil_biodiversity_brochure_de.pdf
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